
EUROPÄISCHE AGRARREFORM

Wer verstehen will, wie oder warum 
Bauern etwas tun, muss wissen, wie die 

gemeinsame Agrarpolitik (GAP) künf-
tig funktioniert und was sie fördert.  

Werner Kuhn fasst zusammen.

Kerninhalt des Greenings innerhalb 
der Agrarreform ist die Einrichtung von 
Ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) auf 
Äckern. Gefördert werden sollen zum Bei-
spiel Feldhecken, Saum- oder Blühstreifen 
sowie Pufferstreifen an Gewässern. Damit 
will die EU den massiven Rückgang der 
Artenvielfalt in der Feldflur stoppen. Be-
sonders die Bestände von Feldvögeln, 
Wildbienen und Wildkräutern befinden 
sich in einem beispiellosen Rückgang.

Seit 2012 wird die Gemeinsame Europäi-
sche Agrarpolitik (GAP) neu verhandelt. 
Mit mehr als 40 Prozent des EU Haushaltes 
ist sie eine der ältesten und wichtigsten 
 Politikbereiche der EU. Die GAP wird nur 
alle sieben Jahre reformiert, die kommen-
de Periode läuft von 2014 bis 2020. 

Im Wesentlichen geht es um zwei Berei-
che: Die Landwirte sollen durch Direktzah-
lungen unterstützt (1. Säule) und die ländli-
chen Räume gefördert werden (2. Säule).

Doch was steckt hinter dem Begriff Ge-
meinsame Agrarpolitik? Vor allem in 
der Reformphase war es nicht nur für 
den nichtlandwirtschaftlich vorbelaste-
ten Jäger schwer durchschaubar, um 
was es geht. Befragt man „Mr. Google“, 
so erscheinen zu diesem einen Begriff 
über 520 000 Einträge!

Grüner und gerechter soll die zu-
künftige Agrarpolitik werden, so die Pa-
role des Agrarkommissars Dacian Cio-

los, um auf die Unzufriedenheit der Bür-
ger Europas zu reagieren – öffentliche 
Gelder nur für öffentliche Leistungen. 
Trotz konservativer Kritik haben einige 
Vorschläge der Kommission den langen 
Verhandlungsprozess mit Abschwächun-
gen überlebt. Nach zähem Ringen wer-
den die neuen GAP-Vorschriften überwie-
gend erst im Jahr 2015 in Kraft treten. Für 
das Jahr 2014 wird es Übergangsregelun-
gen geben, die eine weitgehende Fort-

schreibung der bisherigen Regelungen 
darstellen. 

Insgesamt wurden vier Verordnungen 
verhandelt, die künftig die Grundlage der 
GAP darstellen: Die Direktzahlungsver-
ordnung, die Gemeinsame Marktorganisa-
tion, die ländliche Entwicklung (ELER) 
und die horizontale Verordnung zur Fi-
nanzierung. Nachfolgend die wesentli-
chen Ergebnisse:

Greening: 30 Prozent der Prämien sind an 
das Greening gekoppelt. Bei Nichtbeach-
tung erfolgt eine Kürzung der Greening-
Prämie im Umfang von bis zu 125 Prozent 
(das heißt: 37,5 Prozent der gesamten Di-
rektzahlung). Ausgenommen von diesen 
Auflagen sind Betriebe mit viel Dauerkul-
turen oder solche, die andere „äquivalen-
te“ Umweltleistungen erfüllen.

Hinter der tatsächlichen Umsetzung 
sind noch einige Fragezeichen zu machen, 
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Greening?
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denn die aktuellen Ausführungen lassen 
eigenwillige Definitionen zu. Der Anbau 
von Eiweißpflanzen wäre für die Land-
schaft und die Wildtiere sicherlich ein Ge-
winn. Sie würden zu einer deutlichen Er-
weiterung der Fruchtfolge führen, benöti-
gen aber im konventionellen Anbau Pflan-
zenschutzmittel. Aktuell ist dieser auf ÖVF 
noch zugelassen, aber ist das dann noch 
eine Ökologische Vorrangfläche? Eine Zwi-
schenfrucht kann auch Winterroggen oder 
Triticale sein. Diese könnte nach aktueller 
Definition im Mai zur Silagegewinnung ge-

biologischen Vielfalt nicht aufgehalten 
werden. Und dies, obwohl sich die euro-
päischen Staats- und Regierungschefs in 
Göteborg im Jahr 2001 zu einem Stopp 
des Rückgangs der Biodiversität bis zum 
Jahr 2010 verpflichtet haben und obwohl 
zahlreiche Verordnungen und Richtlinien 
für einen besseren Schutz von Natur und 
Umwelt sorgen sollen. 

Insbesondere die Feldvögel schei-
nen neben den Insekten die großen Ver-
lierer in der Kulturlandschaft zu sein. Spe-

ziell beim Rebhuhn ist dieser Trend schon 
über Jahrzehnte deutlich spürbar. Gerade 
diese Art reagiert weitaus stärker auf geän-
derte Lebensraumsituationen als der Fa-
san und ist somit eine herausragende Zei-
gerart für die Qualität einer Landschaft in 
puncto Biodiversität. Weil es an den Na-
turraum gebunden ist, ist das Rebhuhn als 
Zeigerart noch weit sensibler als viele an-
dere Feldvogelarten. Bei dieser Betrach-
tung darf die veränderte Bejagung der 
Fressfeinde nicht außer Acht gelassen 
werden. 

Auch moderne Agrarlandschaften benötigen extensive Bereiche  
um die noch vorhandenen Tierpopulationen zu stabilisieren

Honigbiene und Co. hungern in einer modernen Landschaft nach der Rapsblüte. 
Wenn das Greening keine brauchbaren Lösungsansätze bringt, sollten zumindest 
vernünftig ausgestatte Umsetzungsmöglichkeiten in der 2. Säule realisiert werden.
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Blühbrachen sind hoffentlich  
in der 2. Säule im notwendigen  

Umfang umsetzbar. 

Lebensmittel- 
erzeugung

Umwelt- 
funktion

Ländliche 
Funktion

1. Säule

Marktpolitik
Einkommens- 

stützung

2. Säule

Politik zur ländl.  
Entwicklung

Öffentliche Güter

11,9 Millionen Hektar 
Deutschlands sind 
Ackerfläche und somit 
Lebensraum für 
Offenlandarten.

Folgende Greening-Maßnahmen sind vereinbart:

– Schutz von Dauergrünland, wenn der Grünland-Anteil an 
der gesamten Landwirtschaftsfläche auf betrieblicher oder 
regionaler Ebene um mehr als fünf Prozent gegenüber 2012 
abnimmt. Dauergrünland wird künftig etwas umfassender 
definiert und beinhaltet auch „andere krautartige Futter-
pflanzen“ sowie von den Mitgliedstaaten zu definierende 
Extensivflächen, die sich mindestens fünf Jahre nicht in ei-
ner Ackerrotation befunden haben.

– Anbaudiversifizierung: Es müssen mindestens zwei Acker-
kulturen bei 10 bis 30 Hektar (ha) Ackerfläche und drei Kul-
turen bei mehr als 30 ha Fläche angebaut werden, wovon 
die Hauptfrucht höchstens 75 Prozent der Ackerfläche und 
eine Kultur mindestens fünf Prozent ausmachen muss. 

– Schaffung von Ökologischen Vorrangflächen auf fünf Pro-
zent der Ackerfläche bei Betrieben über 15 ha Ackerfläche, 
mit der Option zur Erhöhung auf sieben Prozent in 2017 
nach Prüfung durch die Kommission (die das bereits befür-
wortet hat). 

– Kurzumtriebsplantagen, Zwischenfrüchte und Eiweißpflan-
zen, Pestizide und Mineraldünger sind bislang leider noch 
möglich. Die Einführung von Gewichtungsfaktoren für die 
anrechnungsfähigen Kulturen wurde in die Zuständigkeit 
der Kommission übertragen. Betriebe mit mehr als 75 Pro-
zent Grünlandanteil sind freigestellt; die ÖVF können 
auch auf regionaler oder betriebsübergreifender Ebene 
umgesetzt werden. 

entert werden und dann nachfolgend als 
Hauptfrucht Mais angebaut werden. 

Das Bereitstellen Ökologischer Vor-
rangflächen sollte auf dem einzelnen Be-
trieb erfolgen, damit sie sich gerade in In-
tensivregionen nicht in bereits extensive 
Regionen verlagern. 

Bereits die Anerkennung von Eiweiß-
pflanzen als Zwischenfrüchte auf den 
ÖVF oder das Verrechnen der Flächen mit 
sogenannten Gewichtungsfaktoren ist 
umstritten, da kaum positive Auswirkun-

gen auf die Artenvielfalt in der Feldflur zu 
erwarten sind. So würde beispielsweise 
eine Fläche mit Maisanbau in Waldrand-
lage als Ökologische Vorrangfläche gel-
ten, weil sie durch den Waldrand einen 
Gewichtungsfaktor erhält.

Mit einem Gesamtbudget von rund 56 
Milliarden Euro pro Jahr und Zahlungen 
an fast jeden Landwirt in der EU wirkt sich 
die EU-Agrarpolitik bis in den letzten Win-
kel Europas aus. Allerdings zeigt sich, 
dass die Umwelteffekte in der Bilanz eher 
negativ sind. So konnte der Rückgang der 

Auch Fluginsekten spiegeln die biologi-
sche Aktivität eines Naturraumes wider, 
diverse Studien belegen einen deutlichen 
Rückgang. Jeder, der länger Auto fährt, 
hat festgestellt, dass die Scheibenreini-
gung nach längeren Autofahrten im Som-
mer kaum noch notwendig ist, um an der 
Windschutzscheibe geplatzte Insekten zu 
entfernen.

So zeigte beispielsweise eine Untersu-
chung des Entomologischen Vereins Kre-
feld bei der „Ermittlung der Biomassen 
flugaktiver Insekten im Naturschutzgebiet 
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durch Kenntnislücken, dem Mangel an 
aussagekräftigen, vergleichenden Unter-
suchungen und Analysen lokaler Gesamt-
artenspektren erschwert.1

Die knapp 17 Millionen Hektar land-
wirtschaftlicher Nutzfläche Deutschlands, 
davon circa 70 Prozent Ackerflächen, sind 
der größte Lebensraum für die Offenlan-
darten. Diese Flächen sollen vielfältige 
Funktionen erfüllen, Nahrungs- und Fut-
termittelproduktion, Bereitstellung von 
Substraten für die Bioenergieerzeugung, 
Ökosystem-Dienstleistungen (Bestäubung, 
Wasserfilterfunktion, Boden- und Klima-
schutz, genetische Vielfalt von Flora und 
Fauna) bis hin zur Funktion als Erholungs- 
und Lebensraum für den Menschen. 

In diesem Spannungsfeld bewegt 
sich an vorderster Front der Landwirt. 
Wenn er überleben will, muss er primär 
auf die ökonomischen Möglichkeiten 
achten, um mit seinem Betrieb wettbe-
werbsfähig bleiben zu können. In Regio-
nen, in denen intensive Viehhaltung, 
Feldgemüseanbau und Biogas aufeinan-
dertreffen und die Pachtpreise für Acker-
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Wie lange werden sie noch  
mit der zunehmend schnelleren 
Technik mithalten können?

Orbroicher Bruch mit Malaise-Fallen (au-
tomatische Insektenfallen) in den Jahren 
1989 und 2013“ ein dramatisches Bild. 
Die Ergebnisse zeigen gravierende Rück-
gänge von mehr als 75 Prozent auf. 

Das Spektrum der Insektentaxa um-
fasst sehr hohe Artenzahlen, die wichtige 
Ökosystemfunktionen in der Nahrungspy-
ramide erfüllen, unter anderem der Blü-
tenbestäubung, als Regulatoren und Para-
sitoide und in zahllosen weiteren Nischen 
von unersetzlicher Bedeutung sind. Der 
hier ermittelte Rückgang auf 23,0 Prozent 
beziehungsweise 20,7 Prozent des ehema-
ligen Niveaus zeigt eine unerwartete, ge-
radezu erschreckende Größenordnung. 

Werden die Zahlenwerte für jeweils 
den größten Teil der Vegetationsperioden 
1989 und 2013 vergleichend betrachtet, 
wird deutlich, dass in keinem Fall der wö-
chentlichen Leerungsintervalle das Ni-
veau von 1989 erreicht wird. Vielmehr 
fällt auf, dass 2013 sogar nur noch 7,5 Pro-
zent und 9,3 Prozent der Werte aus 1989 
erreicht werden. Die Bewertung der vor-
genannten Daten wird insbesondere 

Blühschneisen im Mais sind insbesondere  
nach der Getreideernte eine hochwertige 

Lebensraumverbesserung für das Niederwild. 

flächen die 1 000 Euro weit überschreiten, 
werden ÖVF und Agrarumweltmaßnah-
men nur umgesetzt werden, wenn es sein 
muss. Folglich wird es entscheidend da-
von abhängen, wie die konkrete Ausge-
staltung des Greenings erfolgt! Insbeson-
dere gilt dies für die ökologischen Vor-
rangflächen. 

In der 2. Säule haben die Mitgliedstaa-
ten und Bundesländer Gestaltungsmög-
lichkeiten und könnten eine zielgerichte-
te Politik der neuen EU-Förderperiode ab 
2014 in die Umsetzung bringen. Die Um-
schichtung von Mitteln aus der 1. Säule in 
die 2. Säule der Agrarpolitik stößt in 
Deutschland jedoch auf große finanzpoli-
tische Probleme. Die Einsparungen, die in 
der 1. Säule der Agrarpolitik erfolgen, 
kommen dem Bundeshaushalt zugute. 
Dagegen liegt die Verantwortung für den 
Umweltschutz bei den Bundesländern. 
Das Umlenken der Geldströme zur Finan-
zierung der 2. Säule der Agrarpolitik 
macht demzufolge eine Änderung des 
Bund-Länder-Finanzausgleichs bezie-
hungsweise eine Änderung des Finanzie-
rungsschlüssels der Gemeinschaftsaufga- Rehwild ein Gewinner moderner Landwirtschaft?
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be erforderlich. Bereits jetzt haben vor al-
lem die nördlichen und östlichen Bun-
desländer Probleme, ihren Kofinanzie-
rungsanteil in den laufenden Agrarum-
weltprogrammen zu finanzieren. Ein wei-
teres Ausweiten dieser Programme würde 
also in den Ländern an finanzielle Gren-
zen stoßen. Blühstreifen, Ackerschonstrei-
fen, Pufferstreifen sowie viele andere Ex-
tensivierungsmaßnahmen wurden in der 
Vergangenheit aus Geldern der 2. Säule 
finanziert. Abhängig vom Mitteleinsatz 
und der Maßnahmenausgestaltung wur-
de in den Bundesländern einiges erreicht. 
So wie sich aktuell die Greeningmaßnah-
men darstellen, ist eine starke 2. Säule 
dringend notwendig – ob sich damit dann 
aber der Artenrückgang aufhalten lässt?

Eine sinnvolle Ausgestaltung der Maß-
nahmen der zweiten Säule, mit ausrei-
chend finanziellem Rückhalt, ist unab-
dingbar für die Artenvielfalt in der Kultur-
landschaft. Ohne politischen Druck durch 
die Verbände könnte wohl auch die 2. 
Säule ein Einsparmodell werden. Poten-
zial für die Erhaltung des Lebensraums 
Kulturlandschaft haben auch produktion-
integrierbare Maßnahmen. Hier zeigt sich 
insbesondere bei der Biogaserzeugung 
mit dem Projekt „Energie aus Wildpflan-
zen“ (www.lebensraum-brache.de) ein ho-
hes Potenzial. Dieses neue Anbausystem 

1957
Bereits in den Römischen Verträgen 
von 1957 verankerten die Gründer-
staaten der damaligen Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) die Ziele und Aufgaben ei-
ner europäischen Agrarpolitik. 

1960er Jahre
Seit den 60er-Jahren ging die Zahl 
der Betriebe in Deutschland von 1,6 
Millionen um 80 Prozent auf heute 
rund 320 000 zurück.  Die verbleiben-
den wurden immer größer und leis-
tungsfähiger. Aufgrund der abge-
schotteten Binnenmärkte und einer 
Intervention ohne Mengenbeschrän-
kung häuften sich in der EU gewalti-
ge Überschüsse an. Auch die Pro-
duktionsbegrenzung (Quoten für 
Milch, Zucker, Stärke) führte nicht 
zur notwendigen Entlastung, Inter-
ventionseinschränkungen und sub-
ventionierter Absatz in Drittländer 
führte nicht zu einer nachhaltigen 
Entlastung.

1992
Bei der Agrarreform 1992 wurden die 
Stützpreise für Getreide und Rind-
fleisch um bis zu 33 oder 15 Prozent 
gekürzt und Ackerflächen stillgelegt. 

1999
Mit der Agenda 2000 wurden 1999 
die Reformen der Agrarpolitik fortge-
setzt. Jetzt wurde neben Rindfleisch 
und Getreide erstmals der Stützpreis 
für Milch abgesenkt, die Direktzah-
lungen wurden angehoben. Mit ei-
ner neu eingeführten freiwilligen 
Umweltkonditionierung konnten die 
Mitgliedsstaaten die Direktzahlun-
gen an Umweltvorschriften binden. 
Neu war der Ausbau von begleiten-
den Maßnahmen zu einer eigenstän-
digen Agrarstrukturpolitik, der soge-
nannten 2. Säule der Gemeinsamen 
Agrarpolitik. Seitdem wird eine um-
weltverträgliche Landwirtschaft, al-

ternative Erwerbsmöglichkeiten, Di-
rektvermarktung, moderne Stallbau-
ten, Dorferneuerung und einiges 
mehr gefördert.

2003
Die Europäische Union begann die 
Direktzahlungen von der Produkti-
on zu entkoppeln. Um die Direkt-
zahlungen in voller Höhe zu erhal-
ten, musste der Landwirt sogenann-
te Cross Compliance Auflagen im 
Umwelt-, Pflanzen- und Tierschutz, 
bei der Tiergesundheit, Gewässer- 
und Bodenschutz sowie der Lebens-
mittelsicherheit erfüllen. Auch wird 
ein Teil der Direktzahlungen gekürzt 
und für Programme der 2. Säule ver-
wendet. Die 2. Säule der europäi-
schen Agrarpolitik soll demgegen-
über die Landwirtschaft in ihrer 
Funktion für Land und Umwelt stär-
ken und die Entwicklung der ländli-
chen Räume unterstützen. Im Ver-
gleich zur 1. Säule, in der die EU die 
Finanzierung zu 100 Prozent trägt, 
werden die Maßnahmen der 2. Säu-
le von der EU nur zum Teil finan-
ziert. In Deutschland zahlen sowohl 
der Bund als auch die Bundeslän-
der die Kofinanzierung, bei einigen 
Maßnahmen auch nur die Regionen 
(Bundesländer, aber auch Landkrei-
se und Kommunen).
Quelle: EU-Kommission, Politik zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums 2007-
2013, Fact Sheet (2007)

2008
Von der EU wurde im Zuge des so 
genannten Health Check (Überprü-
fung der Reform von 2003) beschlos-
sen, die Kürzungen bis auf zehn Pro-
zent ab 2012 anzuheben. Das Geld 
soll insbesondere dazu dienen, Pro-
jekte in den Bereichen Klimawan-
del, erneuerbare Energien, Biodiver-
sität, Wassermanagement, Innovati-
on und Forschung sowie in der 
Milchviehhaltung zu fördern.

Geschichtlicher Rückblick:

mit ökologischem Mehrwert wird unter 
anderem auch aufgrund der geringeren 
Marktleistung im Vergleich zum Mais noch 
nicht im möglichen Umfang umgesetzt. 
Die Anerkennung als Greeningmaßnahme 
oder Förderung in der 2. Säule würden die 
Umsetzung in der Praxis beschleunigen.

 Es ist die unternehmerische Freiheit 
eines jeden einzelnen Landwirtes, das zu 
produzieren, wofür er den besten Preis 

bekommt. Das heißt auch, wenn sich mit 
Biodiversität in der Kulturlandschaft ein 
vernünftiges Einkommen erwirtschaften 
lässt, dann wird er das auch tun. Die Ge-
sellschaft darf nicht vergessen, dass es 
Kulturlandschaft und biologische Vielfalt 
auf dem Weltmarkt nicht zu kaufen gibt. 

1 (Entomologischer Verein Krefeld ISSN 1865-9365/ 

Sorg, M.; Schwan, H.; Stenmans, W. & A. Müller)

Grünroggen als Winterbegrünung führt zu erheblichen 
Verlusten in der Setz- und Aufzuchtzeit. 

Gerade bei der Biomasseproduktion für Biogas leisten mehrjährige Kulturen  
(Energie aus Wildpflanzen) einen hohen Beitrag zur Reduktion des Maschineneinsatzes.

konventionelle Ackernutzung

Zwei-Kultur-Nutzung
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